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	Muster-Betriebsanweisung
	Nr.:      
Stand:      

	Anwendungsbereich

	Schule:
	............................
	Arbeitsplatz/Zimmer: 
	............................

	Gebäude:
	............................
	Tätigkeit:  ............................

	Geltungsbereich: Maschinen, Geräte, Arbeitsverfahren

	Arbeiten mit Handwerkzeugen

	Gefahren für Mensch und Umwelt
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	· Verletzungsgefahr durch zweckfremde Verwendung des Werkzeuges.
· Verletzungsgefahr durch beschädigte Werkzeuge.
· Gefahr von Stich- und Schnittverletzungen durch spitze und scharfe Werkzeugteile.
· Verletzungsgefahr durch Abrutschen des Werkzeuges und abplatzende Teile.
· Gefahr von Quetschverletzungen bei der Verwendung von Scheren, Zangen (Hebel).

	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
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	· Mit Handwerkzeugen dürfen nur hierzu beauftragte und unterwiesene Personen arbeiten.
· Qualitativ hochwertige Werkzeuge verwenden (Prüfsiegel: GS, CE, DIN, …)
· Vor Verwendung Handwerkzeug auf erkennbare Mängel prüfen.
· Schraubendreher passend nach Größe und Form (z. B. Kreuzschlitz, Torx, Inbus) bedarfsgerecht auswählen.
· Schraubendreher nicht als Stemmwerkzeug verwenden.
· Schraubenschlüssel nur mit passender Schlüsselweite und nicht als Schlagwerkzeug verwenden.
· Schraubenschlüssel nicht durch weitere Werkzeuge oder Rohre verlängern.
· Schneid- und Stichbewegungen stets vom Körper und der das Werkstück haltenden Hand weg ausführen.
· Spitze oder scharfe Handwerkzeuge nicht in Hosen- oder Jackentaschen transportieren.
· Beim Transport von spitzen, scharfen Werkzeugen (z. B. Vorstecher, Anreißnadel, Stechbeitel, Schraubendreher) auf Haltung mit Spitze nach unten, umsichtiges Bewegen und ggf. auf Übergabe mit Griff voraus achten.
· Die Griffposition von Werkzeugen ist so zu wählen, dass ein Abrutschen vermieden wird.
· Holzstiele bei Hämmern müssen durch Stahlkeile befestigt sein (fester Sitz).
· Nicht auf Gegenstände mit größerer Härte als der des Werkzeugs schlagen.
· Hände und Finger nicht in den Gefahrenbereich des Werkzeuges bringen (Säge, Schere, Zange, Cuttermesser). 
· Messer mit einziehbarer Klinge niemals mit offener Klinge ablegen.
· Bei Bedarf Schutzbrille oder Schutzhandschuhe verwenden.
· Arbeitsplätze stets ordentlich und sauber halten.
· Werkzeug nach Beendigung der Tätigkeit ggf. reinigen und fachgerecht Lagern (trocken, sauber, sortiert).

	Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall
	Feuer: 112

	
	· Lehrkraft informieren.
· Mängelbehaftete Werkzeuge (z. B. stumpfe Klingen, fehlende Schutzeinrichtung, Deformation, verschlissene Backen oder Kneifkanten, lose Griffe usw.) dürfen nicht eingesetzt werden.
· Bei Schäden an der Schutzausrüstung oder anderen Störungen Lehrkraft informieren.
· Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen

	Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe
	Notruf: 112
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	· Erste Hilfe leisten, dabei auf Eigenschutz achten.
· Lehrkraft informieren.
· Im Bedarfsfall Notruf absetzen.
· Im Bedarfsfall Ersthelfer/-in benachrichtigen.

	Reinigung, Instandhaltung, Entsorgung
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	· Lehrkraft unterzieht Handwerkzeuge vor der Nutzung einer Sichtprüfung. Dabei auf Verschleiß, Vollständigkeit, Deformierung und Beschädigung achten. 
· Leichtgängigkeit beweglicher und fester Sitz der fest angebauten Teile kontrollieren. 
· Bei beschädigten oder unbrauchbaren Werkzeugen Lehrkraft informieren.
· Handwerkzeuge, die selten benutzt werden, müssen mindestens einmal im Halbjahr von der zuständigen Lehrkraft überprüft werden.

	Datum:      
	Freigegeben (Unterschrift):      

	Durch die oben geleistete Unterschrift wird die Anpassung der BA auf die arbeitsplatzspezifischen Bedingungen
und ortsbefindlichen Bedienungsanleitungen bestätigt!



Aus: Arbeitsschutzmanager für Kommunen,
Unfallkasse Baden-Württemberg, Augsburger Str. 700, 70329 Stuttgart
	Erstellt:
	
	Geprüft:
	
	Freigegeben:
	

	Datum:
	04/2008
	Datum:
	
	Datum:
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